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Landkreis: Rems-Murr-Kreis 
Gemeinde: Rudersberg 
Gemarkung: Rudersberg 

Bebauungsplan der Innenentwicklung nach 
§ 13a BauGB und örtliche Bauvorschriften 
Änderung und Erweiterung II Eichhalde,  
1. Änderung 

Maßstab 1: 750       
Auszug aus dem Liegenschaftskataster gefertigt und zum Bebauungsplan ausgearbeitet. 

Projektnummer: 2 2020 0106 

 

Plüderhausen, den 22.09.2020   

Verfahrenshinweise für den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 
(§ 74 LBO) 

Aufstellungsbeschluss (§ 2 (1) BauGB) am .... 22.09.2020 

Auslegungsbeschluss (§ 3 (2) BauGB) am 22.09.2020 

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschl. (§ 2 (1) BauGB) am ......................  

Ortsübliche Bekanntmachung der Auslegung (§ 3 (2) BauGB) am ......................  

Öffentliche Auslegung (§ 3 (2) BauGB)                vom  ................... bis ......................  

Satzungsbeschluss des Bebauungsplans (§ 10 (1) BauGB) und 
der örtlichen Bauvorschriften (§ 74 (1) i. V. mit § 74 (7) LBO) am  .....................  

Ausgefertigt: Rudersberg, den .........................  
 

 

Raimon Ahrens, Bürgermeister 

Ortsübliche Bekanntmachung des Bebauungsplans und der örtlichen 
Bauvorschriften, In - Kraft – Treten (§ 10 (3) BauGB) am ......................  

Zur Beurkundung: 

 
Raimon Ahrens, Bürgermeister 

  

Entwurf 
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Textteil für den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 

Rechtsgrundlagen: §§ 2, 9, 10 und 13a des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587) und § 4 Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 
698), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GBl. S. 259) in Verbindung mit 
§ 74 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 5. März 2010 
(GBl. S. 357), mehrfach geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2019 (GBl. S. 313). Es gilt die 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786). 
 
Aufhebungen: Die bisher im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans 
bestehenden planungsrechtlichen Festsetzungen 1.3 Flächen für Stellplätze und Garagen 
wird aufgehoben und durch nachfolgende Festsetzung ersetzt. 

Bebauungsplan „Änderung und Erweiterung II 
Eichhalde,1. Änderung“ 

1.  Planungsrechtliche Festsetzungen 

1.3 Flächen für Stellplätze und Garagen (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, § 12 (6) BauNVO) 
Oberirdische Stellplätze, überdachte Stellplätze (Carports) und Garagen sind nur 
innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen und auf den dafür festgesetzten 
Flächen (Ga) zulässig. Des Weiteren sind Garagen unterhalb der Erdoberfläche als 
Tiefgaragen zulässig. 

Garagen und überdachte Stellplätze können ausnahmsweise auf den nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen zugelassen werden.  

Zwischen Straßenbegrenzungslinie und Garageneinfahrt ist ein Mindestabstand von 
5,50 m einzuhalten. 

Innerhalb der Fläche für Garagen und Carports (Ga) sind je Baugrundstück Garagen 
und Carports bis zu einer Länge von insgesamt maximal 16 m zulässig.  

 

Die weiteren Festsetzungen des Bebauungsplans „Änderung und Erweiterung II 
Eichhalde“ sowie die zusammen mit diesem Bebauungsplan aufgestellten 
bauordnungsrechtlichen Vorschriften, In-Kraft-getreten am 21.10.1993, behalten ihre 
Gültigkeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


